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§ 97 00. GemO 1990 § 97

06. GemO 1990 - 0O6. Gemeindeordnung 1990

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

(1) Das Land Ubt, soweit es sich nicht um Angelegenheiten aus dem Bereich der Bundesvollziehung handelt, das
Aufsichtsrecht Uber die Gemeinde dahin aus, dal diese bei Besorgung des eigenen Wirkungsbereiches die Gesetze
und Verordnungen nicht verletzt, insbesondere ihren Wirkungsbereich nicht Uberschreitet und die ihr gesetzlich
obliegenden Aufgaben erfullt.

(2) Alle Bestimmungen dieses Hauptstickes sind nur auf Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der
Gemeinde aus dem Bereich der Landesvollziehung anzuwenden. Fir die Ausibung des staatlichen Aufsichtsrechtes in
den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde aus dem Bereich der Bundesvollziehung sind die
hieflr geltenden bundesgesetzlichen Vorschriften maRgeblich.

(3) Die Bestimmungen dieses Hauptstlckes sind auf die Aufsicht Gber Gemeindeverbande, soweit diese unter Abs. 1
fallende Aufgaben besorgen, entsprechend anzuwenden.

In Kraft seit 15.12.1990 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 97 Oö. GemO 1990 § 97
	Oö. GemO 1990 - Oö. Gemeindeordnung 1990


